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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde an das Bundesgericht ist zulässig gegen Endentscheide, das heisst gegen
Entscheide, die das Verfahren abschliessen ( Art. 90 BGG ), und gegen Teilentscheide, die
nur einen Teil der gestellten Begehren behandeln, wenn diese unabhängig von den anderen
beurteilt werden können, oder die das Verfahren nur für einen Teil der Streitgenossen und
Streitgenossinnen abschliessen ( Art. 91 BGG ). Gegen selbstständig eröffnete Vor- und
Zwischenentscheide ist hingegen die Beschwerde nur zulässig, wenn sie die Zuständigkeit
oder den Ausstand betreffen ( Art. 92 BGG ), einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil
bewirken können ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde
sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder
Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 2
Vor- und Zwischenentscheide sind Entscheide, die das Verfahren nicht abschliessen ( Art.
90 BGG e contrario), sondern bloss eine formell- oder materiellrechtliche Frage im
Hinblick auf die Verfahrenserledigung regeln, mithin einen Schritt auf dem Weg zum
Endentscheid darstellen. Für die verfahrensrechtliche Qualifizierung eines angefochtenen
Erkenntnisses unter dem Gesichtspunkt der Art. 90 ff. BGG ist nicht dessen formelle
Bezeichnung entscheidend, sondern sein materieller Inhalt ( BGE 135 II 30 E. 1.3.1 S. 33).
Zwischenverfügungen sind akzessorisch zu einem Hauptverfahren; sie können nur vor oder
während eines Hauptverfahrens erlassen werden und nur für die Dauer desselben Bestand
haben bzw. unter der Bedingung, dass ein solches eingeleitet wird. Sie fallen mit dem
Entscheid in der Hauptsache dahin. Eine Anordnung, die der (wenn auch befristeten,
vorläufigen oder vorübergehenden) Regelung eines Rechtsverhältnisses dient, aber nicht im
Hinblick auf ein Hauptverfahren, sondern in einem selbstständigen Verfahren ergeht oder
ergehen kann, ist demgegenüber ein Endentscheid ( BGE 134 I 83 E. 3.1 S. 86; 134 II 349
E. 1.3 und 1.4 S. 351). Auch für die Abgrenzung zwischen Teil- und Zwischenentscheid ist
massgebend, ob der Entscheid ein Begehren behandelt, das unabhängig von anderen
beurteilt werden kann ( Art. 91 lit. a BGG ), das heisst ebenfalls Gegenstand eines
selbstständigen Verfahrens hätte bilden können, und selbstständig der materiellen
Rechtskraft zugänglich ist ( BGE 135 V 141 E. 1.4.1 S. 144; zum Ganzen BGE 136 V 131
E. 1.1.2 S. 134; SVR 2015 MV Nr. 4 S. 11 E. 2).

E. 3.1



Ausgangspunkt des vorliegenden Verfahrens ist die Verfügung der IV-Stelle vom 20. Juni
2016, worin sie die Invalidenrente der Beschwerdeführerin vorübergehend per sofort
einstellte. Zur Begründung führte sie aus, diese sei zu Unrecht nicht zu der ihr zumutbaren
Begutachtung im Begutachtungsinstitut erschienen. Weiter bat die IV-Stelle die
Beschwerdeführerin um schriftliche Mitteilung, wenn sie bereit sei, ihre Mitwirkungspflicht
zu erfüllen. Hierbei handelt es sich mithin um eine Zwischenverfügung im Rahmen des
Rentenrevisionsverfahrens ( Art. 17 ATSG ). Demnach stellt der angefochtene Entscheid
einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 92 f. BGG dar, da dessen Qualifikation der
Rechtsnatur des Anfechtungsobjekts im kantonalen Prozess folgt ( BGE 138 V 271 E. 2.1 S.
277; 133 V 477 E. 4.2 S. 481 f.; SVR 2015 MV Nr. 4 S. 11 E. 3.4.1; Urteil 9C_478/2015
vom 31. August 2015 E. 2.1).

E. 3.2
Die Eintretensvoraussetzungen von Art. 92 Abs. 1 BGG sind offensichtlich nicht erfüllt.
Ebenso klar ist die Eintretensfrage auf der Grundlage von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG zu
verneinen; denn ein Endentscheid liesse sich mit einer Gutheissung der Beschwerde nicht
herbeiführen.

E. 3.3
Auch mit Blick auf Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ist die Beschwerde unzulässig. Denn gemäss
dieser Bestimmung begründen vorsorgliche Massnahmen nur dann einen nicht wieder
gutzumachenden Nachteil, wenn dadurch ein bestimmtes Handeln verboten wird, welches
faktisch nicht nachträglich rückgängig gemacht werden kann. Demgegenüber hat der blosse
vorläufige Entzug finanzieller Leistungen in der Regel keinen solchen Nachteil zur Folge.
Dies gilt auch für die vorsorgliche Einstellung einer Rentenzahlung. Wenn sich nämlich im
Revisionsverfahren ergibt, dass die Rente nicht eingestellt wird, erfolgt für die ganze Dauer
der vorsorglichen Einstellung eine Rentennachzahlung samt Zins (SVR 2015 MV Nr. 4 S.
11 E. 3.4.5 f.). Die Beschwerdeführerin legt nicht dar, weshalb bei ihr ein nicht wieder
gutzumachender Nachteil vorliegen soll.

E. 3.4
Die Einwände der Beschwerdeführerin, dass IV-Stelle und Vorinstanz bei der
Renteneinstellung Art. 21 Abs. 4 und Art. 43 Abs. 3 ATSG falsch angewendet bzw.
vermischt hätten, vermögen nichts daran zu ändern, dass die Eintretensvoraussetzungen
nicht erfüllt sind.

E. 4
Ergänzend sei Folgendes angefügt: Bei Beschwerden gegen vorsorgliche Massnahmen
kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden ( Art. 98 BGG ). Die
Beschwerdeführerin bringt vor, IV-Stelle und Vorinstanz hätten den
Verhältnismässigkeitsgrundsatz ( Art. 5 Abs. 2 BV ) verletzt, indem sie die Begutachtung
im ABI in Basel als zulässig erachtet hätten. Die dortige Begutachtung sei ihr nämlich
wegen gesundheitsbedingter Reiseunfähigkeit nicht zumutbar gewesen, weshalb sie bei ihr
zu Hause oder in näher gelegen Orten hätte stattfinden können. Dem ist entgegenzuhalten,
dass das Verhältnismässigkeitsprinzip kein selbstständiges verfassungsmässiges Recht nach
Art. 98 BGG darstellt (MARKUS SCHOTT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2.
Aufl. 2011, N. 22 zu Art. 98 BGG ). Die Beschwerde ist somit auch in diesem Lichte
unzulässig (vgl. Urteil 9C_647/2015 vom 1. Oktober 2015 E. 4).



E. 5
Die unterliegende Beschwerdeführerin hat die Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1
BGG ).
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